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Bekanntmachung  

 

Der Jahresabschluss der Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH für das Geschäftsjahr 2024 sowie 

der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsführers vom 23.06.2025 werden hiermit öffentlich bekannt-

gemacht.  

 

Die Gesellschafterversammlung der Kurverwaltung GmbH hat in der Sitzung am 01.09.2025 den Jah-

resabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2024 festgestellt.  

Außerdem wurde Beschluss gefasst, das Jahresergebnis 2024 auf neue Rechnung vorzutragen.  

 

Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 

im Verwaltungsgebäude der Stadt Bad Wünnenberg, Poststr, 15, 33181 Bad Wünnenberg während 

der Dienstzeiten verfügbar gehalten.  

 

Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH  

Bad Wünnenberg, 13.11.2025  

 

gez. 

Christian Carl  

Geschäftsführer 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
AZ: 66-1.332.1.De54 
 

Wasserrecht 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(standortbezogene Vorprüfung nach § 5 i. V. m. § 7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG) 
zur naturnahen Umgestaltung des Haustenbaches in Delbrück-Sudhagen 

Stationierung km 20+530 bis 20+888 
 
Der Wasserverband Obere-Lippe, Königstraße 16, 33142 Büren, beantragt zur naturnahen Umgestal-
tung des Haustenbaches in Delbrück-Sudhagen, Stationierung km 20+530 bis 20+888 – eine wasser-
rechtliche Genehmigung nach § 68 WHG.  
 
Die v. g. Renaturierungsmaßnahme ist unter Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG als Vorhaben ge-
nannt, für das im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG i. V. m. § 7 Abs. 2 
UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nur aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten nach den 
Kriterien der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu be-
rücksichtigen wären.  
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger 
Prüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
Im Auftrag  
 
gez. 
Brökling 
 


